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Mitgliedsantrag 
 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied bei den BogenschützenFrankfurt e.V.   

 

 

( ) Ich bin bereits Bogenschütz(e/in)         DSB-MitgliedsNr.__________________________________   

 

 

Bitte in Druckschrift ausfüllen: 

 

Name: _________________________________  Vorname: ___________________________________ 

Geb. Datum:  ___________________________ 

Straße: ________________________________  PLZ / Ort: ___________________________________  

E-Mail: _______________________________  Tel Mobil: __________________________________    

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und evt.  Zusatzbeiträge 

des Vereins Bogenschützen-Frankfurt e.V., kurz BSF e.V. sowie seiner Abteilungen 

als verbindlich an. Die Satzung kann von jedem Mitglied eingesehen werden.  

Als Mitglied können Sie selbstverständlich alle Sportangebote des BSF e.V. nutzen. 

 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke,  

gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes, (BDSG) sowie der Europäischen Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) bin ich einverstanden. Ebenfalls erteilte ich dem BSF e.V. die Freigabe 

Aufnahmen / Bilder meiner Person (Recht am eigenen Bild) zu verwenden, wenn diese im Rahmen von 

Vereinstätigkeiten / Turnieren / Vereinsfeiern aufgenommen wurden. Der Verein stellt, bei selbst erstellten 

Aufnahmen sicher, dass es sich NICHT um kompromittierendes Bildmaterial handelt. 

  

Über meine gespeicherten Daten kann der Verein mir Auskunft erteilen. 

 

Die fälligen Gebühren sind auf Seite 2 dieses Antrages beschrieben. Die aktuell gültigen Gebühren sind der 

Beitragsordnung zu entnehmen und werden von mir anerkannt. 

 

  

Ort: ___________________ Datum:______________ Unterschrift _________________________________  

        

 

(bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter  erforderlich) 

 

Unterschrift _____________________________________________________________________________ 
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Mitgliedsbeitrag 

Der jährlich zu entrichtende Mitgliedsbeitrag beträgt, inkl. der Hallennutzungsumlage: 

 

Erwachsene        120,00€   

Jugendliche bis einschl. 17 Jahre       80,00€   

Familien (Eltern + eigene Kinder bis einschl. 17J.).     240,00€   

 

 

Aufnahmegebühr 

Der Aufnahmebeitrag beträgt einmalig:   

 

Erwachsene        100,00€   

Jugendliche bis einschl. 17 Jahre       50,00€   

Familie        100,00€   

 

  

Weitere Kosten / Umlagen 

Auflistung möglicher weiterer Kosten: 

 

  Scheibengeld       5€ pro Erwachsener und Jahr 

          0€ Kinder und Jugendliche 

  Schlüssel (Vereinsheim)     10,00€ (Kaution) 

Erst nach einer Dauer von mindestens 6 Monaten Mitgliedschaft im Verein.  

Antrag beim Platzwart erforderlich. 

 

  Turnierkosten    trägt jeder Schütze selbst,  

Ausnahmen lt. Satzung möglich.  

  

 

Zahlung: 

Der Beitrag muss bis zum spätestens 15.01. des jeweiligen Kalenderjahrs bezahlt werden.  Neu-

Mitglieder bezahlen innerhalb von 14 Tage nach Bestätigung der Anmeldung durch den Vorstand. 

Zahlungen bitte nur per Überweisung an das angegebene Konto. 

 

 

Austritt: 

Für den Fall des Austritts aus dem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser lt. Satzung nur für den Schluss 

eines Kalenderjahres zulässig und spätestens drei Monate zuvor dem Vorstand schriftlich 

zu erklären ist.  Zum 31.12. endet in diesem Fall auch die Beitragspflicht. Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag.  

Bei einem Austritt während des laufenden Jahres werden weder die Aufnahmegebühr, noch Anteile des  

Jahresbeitrages zurückerstattet. Eine Kündigung im 4.Quartal ist nur möglich, wenn die Beiträge für die  

Dachverbände, die der Verein für das folgende Jahr abzuführen hat, vom austretenden Mitglied an den  

Verein zurückerstattet werden.   


